
 
 
 
 

PREISBLATT FÜR DIE BENUTZUNG DER BADEANLAGEN DES HALLEN-
BADES DER STADTBÄDER SCHWABACH GMBH STAND MÄRZ 2023 

 
 
 
Das Preisblatt ist Bestandteil der „Allgemeinen Bedingungen für die Benutzung der Badean-
lage des Hallenbades (ABB)“ der Stadtbäder Schwabach GmbH. 
 
Das Hallenbad ist mit einem manuellen Kassensystem ausgestattet. 
 
Die Aufenthaltsdauer ist nicht begrenzt. 
 
Für die Benutzung des Hallenbades gelten folgende Preise und Bedingungen: 
 
Regelpreis 
 

1. Der Regelpreis gilt für Erwachsene und Jungendliche ab vollendetem 18. Lebensjahr, 
soweit keine Ermäßigungsvoraussetzungen vorliegen: 
 
Einzelkarte      2,30 € 
Zehnerkarte    20,00 € 
Saisonkarte  105,00 € 

 
2. Für abhanden gekommene oder nicht ausgenutzte Karten erfolgt keine Entgelterstat-

tung. 
 

3. Die Saisonkarte gilt während der Saison von ca. Mitte September bis ca. Mai. Die ge-
nauen Zeiten werden jeweils öffentlich und durch Aushang im Hallenbad/Parkbad be-
kannt gegeben.  
 

4. Bei Saisonkarten kann ein Nachweis bei jeder Benutzung vom Bäderpersonal ver-
langt werden. 

 
Ermäßigungspreis 
 

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Schüler, Studenten, 
sowie Schwerbehinderte ab 50 GdB (Vorlage des Behindertenausweises) entrichten 
folgende Preise: 
 
Einzelkarte    1,30 € 
Zehnerkarte  11,00 € 
Saisonkarte  50,00 € 
 

2. Die Einräumung des ermäßigten Entgeltes kann von der Vorlage eines Ausweises o-
der einer anderen amtlichen Bescheinigung abhängig gemacht werden. Bei Zehner- 
und Saisonkarten kann ein Nachweis bei jeder Benutzung vom Bäderpersonal ver-
langt werden. 
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3. Für Kinder unter sieben Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson von mindestens 
14 Jahren wird ein Eintrittsentgelt nicht erhoben. 
 

4. Vereine und andere private Nutzergruppen können rechtzeitig auf Antrag außerhalb 
der öffentlichen Badezeit Schwimmbahnen sowie andere Beckenteile anmieten. Die-
ses muss beim Schul- und Sportamt der Stadt Schwabach, nach der jeweils gültigen 
SportTO, beantragt werden.  
 

Übertragbarkeit von Karten 
 

1. Zehnerkarten sind übertragbar, ermäßigte Karten jedoch nur an Personen, die eben-
falls ermäßigungsberechtigt sind. 
 

2. Saisonkarten sind nicht übertragbar. 
 
Ausschluss der Erstattung von Entgelten 
 

1. Werden nach der ABB für das Hallenbad Benutzer aus dem Bad verwiesen oder wird 
ihnen die Benutzung des Parkbades zeitweise oder bis zum Abschluss der Badesai-
son untersagt, so ist eine Erstattung bereits entrichteter Entgelte ausgeschlossen. 

 
2. Dies gilt ebenso, wenn nach den ABB für das Hallenbad das Becken oder Teile des 

Hallenbades zeitweilig, ganz oder teilweise oder vorzeitig gesperrt werden oder der 
Benutzer aus persönlichen Gründen gehindert ist, das Hallenbad zu benutzen. 
 
 

Inkrafttreten 
 
Dieses Preisblatt tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und ersetzt die bisherige Regelung. 
 
Schwabach, 01.02.2023 
 
 
Stadtbäder Schwabach GmbH 
 
 
 
 
Dr. Thomas Hiller     
Geschäftsführer     
 
 


